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12
Aufgrund des weiten Maschinenbegriffs in der Richtlinie 2006/42/EG werden 
auch sog. Gesamtheiten von Maschinen erfasst. Synonym kann insoweit von Ma-
schinenanlagen, verketteten Anlagen oder komplexen Anlagen gesprochen wer-
den.

Maschinenrechtlich handelt es sich bei einer solchen Anlage gemäß Art. 2 S. 2 
Buchst. a) 4. Spiegelstrich Richtlinie 2006/42/EG um eine „Gesamtheit von Maschi-
nen im Sinne des ersten, zweiten oder dritten Gedankenstrichs oder von unvoll-
ständigen Maschinen im Sinne des Buchstabens g), die, damit sie zusammenwir-
ken, so angeordnet sind und betätigt werden, dass sie als Gesamtheit funktionieren“. 
Gesamtheiten von Maschinen sind folglich maschinenrechtlich definiert und vor 
diesem Hintergrund nur dann anzunehmen, wenn die genannten Begriffsmerk-
male im konkreten Einzelfall allesamt vorliegen.

Mit Blick auf die Definition rechnet zu den Voraussetzungen einer Gesamtheit von 
Maschinen, dass mindestens zwei Maschinen bzw. unvollständige Maschinen in 
einer noch näher zu bestimmenden Weise miteinander verbunden werden. Bestand-
teile von Maschinenanlagen können dabei zwei (z. B. Verpackungs- und Etikettier-
maschine) oder mehr (z. B. mit Blick auf Fertigungsstraßen) Einheiten sein. Aus-
drücklich zu betonen ist, dass auch unvollständige Maschinen gemäß Art. 2 Buchst. 
g) Richtlinie 2006/42/EG ohne Weiteres Bestandteil von Maschinenanlagen sein 
können.

Weil solche Gesamtheiten von Maschinen in der Praxis häufig Gegenstand juristi-
scher Auseinandersetzungen sind, sollen sie im Folgenden näher beleuchtet wer-
den. Dabei sollen insbesondere jene Instrumente vorgestellt werden, mit denen 
juristischer Streit im Vorfeld wirksam vermieden werden kann.

Im Folgenden soll zunächst auf die Anforderungen an die Verkehrsfähigkeit von 
Maschinenanlagen eingegangen werden (s. Kap. 12.1), bevor auf die Praxispro-
bleme infolge fehlender vertraglicher Vereinbarungen (s. Kap. 12.2) und das die 
Praxis insoweit dominierende Interpretationspapier des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS) (s. Kap. 12.3) eingegangen werden soll.

Gesamtheiten von 
Maschinen
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�� 12.1� Verkehrsfähigkeit

Aus Gründen der Klarstellung ist festzuhalten, dass Gesamtheiten von Maschinen 
ohne Weiteres Maschinen im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie sind (Maschinen 
im engeren Sinne; s. Kap. 4.1.1.1.6). Was die Verkehrsfähigkeit von Gesamtheiten 
von Maschinen anbelangt, gelten somit ausnahmslos die Anforderungen aus Art. 5 
Richtlinie 2006/42/EG bzw. § 3 der 9. ProdSV (Maschinenverordnung).

Gesamtheiten von Maschinen als maschinenrechtliche 
Untergruppe

Weil Gesamtheiten von Maschinen ohne Weiteres Maschinen sind, können 
sie als besondere Untergruppe innerhalb des weiten Maschinenbegriffs 
(Oberbegriff) angesehen werden.



Geltung der Anforderungen aus Art. 5 Abs. 1 Richtlinie 2006/42/EG
Im Ergebnis muss der Hersteller einer Maschinenanlage somit vor dem Inverkehr-
bringen bzw. der Inbetriebnahme einer Maschinenanlage die folgenden Anforde-
rungen erfüllen:

 � sicherstellen, dass die Gesamtheit von Maschinen die grundlegenden Sicher-
heits- und Gesundheitsanforderungen aus Anhang I der Richtlinie 2006/42/EG 
erfüllt

 � sicherstellen, dass die technischen Unterlagen gemäß Anhang VII Teil A verfüg-
bar sind

 � das zutreffende Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Art. 12 Richtlinie 
2006/42/EG durchführen

 � die EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang II Teil 1 Abschnitt A ausstellen 
und sicherstellen, dass sie der Maschine beiliegt

 � die CE-Kennzeichnung gemäß Art. 16 Richtlinie 2006/42/EG anbringen

Was diese einzelnen Anforderungen anbetrifft, kann ohne Weiteres auf die Darstel-
lung im Kapitel zur Verkehrsfähigkeit von neuen Maschinen verwiesen werden 
(s. Kap. 5).

Spezifische Anforderungen zum Stillsetzen
Besonders hervorzuheben ist jene Anforderung an Gesamtheiten von Maschinen, 
die sich mit dem Stillsetzen gemäß Nr. 1.2.4 des Anhangs I der Richtlinie 2006/42/
EG befasst.
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In Nr. 1.2.4.4 des Anhangs I der Richtlinie 2006/42/EG wird eine spezifische Vor-
gabe zum Stillsetzen bei Maschinenanlagen getroffen. Danach müssen Maschinen-
anlagen „so konstruiert und gebaut sein, dass die Einrichtungen zum Stillsetzen, 
einschließlich der NOT-HALT-Befehlsgeräte, nicht nur die Maschinen selbst still-
setzen können, sondern auch alle damit verbundenen Einrichtungen, wenn von 
deren weiterem Betrieb eine Gefahr ausgeht.“

Damit wird die im Übrigen bestehende Möglichkeit, mit einer normalen Einrich-
tung zum Stillsetzen nur einzelne Einheiten einer Gesamtheit von Maschinen still-
zusetzen, maschinenrechtlich ausgeschlossen, wenn der Weiterbetrieb anderer 
Maschinenteile zu einer Gefährdungssituation führen kann. Ob solche Gefähr-
dungssituationen in concreto zu beachten sind, muss im Rahmen der Risikobeur-
teilung ermittelt werden.

Für den Fall, dass Maschinenanlagen in unterschiedliche Bereiche eingeteilt wer-
den, die von unterschiedlichen normalen Einrichtungen zum Stillsetzen und NOT-
HALT-Befehlsgeräten gesteuert werden, müssen die betreffenden Bereiche eindeu-
tig abgegrenzt werden. Darüber hinaus muss angegeben werden, welche Teile der 
Maschinenanlage zu welchen Bereich gehören.1

�� 12.2� Praxisprobleme

Maschinenanlagen werfen in der betrieblichen Praxis mitunter schwierige Rechts-
fragen auf. Typisch ist dabei jene Konstellation, in der eine Maschinenanlage herge-
stellt werden soll und mehrere Lieferanten Maschinen und unvollständige Maschi-
nen zum Aufstellungsort (typischerweise beim späteren Betreiber) verbringen. 
Zumeist unstrittig ist in diesen Fällen, dass die zugelieferten Maschinen und unvoll-
ständigen Maschinen die für sie geltenden produktsicherheitsrechtlichen Anforde-
rungen erfüllen müssen, also z. B. (bei Maschinen) die CE-Kennzeichnung aufwei-
sen oder (bei unvollständigen Maschinen) von einer Einbauerklärung begleitet 
werden müssen; denn sie werden durch eine Abgabe im Sinne eines Wechsels der 
Sachherrschaft in Verkehr gebracht. Insoweit gelten mithin keine Besonderheiten.

Wenn in diesen Fällen Streit herrscht, bezieht er sich vielmehr auf die sog. Gesamt-
konformität der herzustellenden Gesamtheit von Maschinen. Zum Ausdruck 
kommt dieser Streit üblicherweise dadurch, dass sich weder die einzelnen Zuliefe-
rer noch der Käufer dieser Komponenten und spätere Betreiber mit Blick auf die 
Gesamtkonformität der Maschinenanlage in der (maschinen-)rechtlichen Verant-
wortung sehen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Begriff 

1 Vgl. zum Ganzen Leitfaden für die Anwendung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, hrsg. v. der Europäischen 
Kommission, 2. Aufl. 2010, § 203, S. 195 f. 
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der Gesamtkonformität kein maschinenrechtlicher Rechtsbegriff ist. In der Praxis 
wird er indes bei Gesamtheiten von Maschinen verwendet, um deren Konformität 
von der Konformität der als Komponenten dienenden (Einzel-)Maschinen abzu-
grenzen.

Was die Übernahme der maschinenrechtlichen Verantwortung für die Gesamtkon-
formität der Maschinenanlage anbelangt, darf nicht übersehen werden, dass damit 
auch Rechtsfolgen in Bezug auf das zivilrechtliche Produkthaftungsrecht und ge-
gebenenfalls die strafrechtliche Produktverantwortung einhergehen. Es führt etwa 
kein Weg an der Erkenntnis vorbei, dass der Hersteller der Maschinenanlage im 
Sinne der EG-Maschinenrichtlinie zugleich auch Quasi-Hersteller im Sinne des 
Produkthaftungsrechts wird. Aufgrund dieser Gemengelage mit signifikanten 
Rechtsrisiken einerseits und dem nicht unerheblichen Aufwand (auch an Kosten) 
andererseits wird verständlich, dass die Übernahme der Aufgabe, für die Gesamt-
konformität der Maschinenanlage rechtlich einzustehen, auf praktische Wider-
stände stößt.

Umgekehrt ist in Bezug auf die geschilderte Konstellation regelmäßig unstreitig, 
dass eine Gesamtheit von Maschinen in Rede steht, d. h. die beteiligten Unterneh-
men (namentlich die einzelnen Lieferanten der Maschinen und unvollständigen 
Maschinen einerseits und deren Käufer und späterer Betreiber andererseits) sind 
sich typischerweise einig, dass nach Zusammenbau der Komponenten eine Ma-
schinenanlage im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie entsteht.

12.2.1� Hersteller von Gesamtheiten von Maschinen

Wenn und soweit eine Gesamtheit von Maschinen entsteht, stellt sich aus der 
 maschinenrechtlichen Perspektive zunächst die Frage nach ihrem Hersteller; denn 
nur wer Hersteller der Maschinenanlage ist, muss die geltenden Anforderungen 
aus Art. 5 Abs. 1 Richtlinie 2006/42/EG im Zeitpunkt ihres Inverkehrbringens 
bzw. ihrer Inbetriebnahme erfüllen und zeichnet folglich für die Gesamtkonformi-
tät verantwortlich.

Wer Hersteller von Maschinen bzw. unvollständigen Maschinen ist, ist in Art. 2 S. 2 
Buchst. i) Richtlinie 2006/42/EG ausdrücklich geregelt. Entscheidend ist danach, 
welche (natürliche oder juristische Person) die Maschinenanlage „konstruiert und/
oder baut und für die Übereinstimmung der Maschine oder unvollständigen Ma-
schine mit dieser Richtlinie im Hinblick auf ihr Inverkehrbringen unter ihrem 
 eigenen Namen oder Warenzeichen oder für den Eigengebrauch verantwortlich 
ist“. Führt diese Definition noch nicht zur Identifizierung des Herstellers, wird 
jede natürliche oder juristische Person „als Hersteller betrachtet“, „die eine von 
dieser Richtlinie erfasste Maschine in Verkehr bringt oder in Betrieb nimmt“.
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Herstellerdefinition aus der Verordnung (EG) Nr. 765/2008

Neben der genannten Definition des Herstellers im Sinne der EGMaschinen
richtlinie ist seit dem 1. 1. 2010 die Definition aus Art. 2 Nr. 3 VO (EG) 
Nr. 765/2008 zu beachten. Sie überlagert zwar die maschinenrechtliche 
 Definition, bringt aber keine neue Dimension mit sich (insbesondere weil 
der QuasiHersteller schon maschinenrechtlich anerkannt ist).



Wege zur Herstellereigenschaft
Vor diesem Hintergrund führen zwei Wege zur Herstellereigenschaft in Bezug auf 
die Maschinanlage:

 � Anbringen von eigenem Namen oder Warenzeichen (Marke) an der Gesamtheit 
von Maschinen

 � Inverkehrbringen bzw. Inbetriebnahme der Gesamtheit von Maschinen

Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die beiden richtlinienrechtlichen 
Möglichkeiten, die Rolle eines Maschinenherstellers zu übernehmen, nicht neben-
einander bestehen. Vielmehr gilt ausdrücklich ein Vorrangverhältnis, wonach es 
in erster Linie auf die Herstellerkennzeichnung ankommt. Erst wenn eine solche 
nicht existiert, kann die zweite Möglichkeit zur Anwendung gelangen.

In erster Linie ist Hersteller einer Gesamtheit von Maschinen folglich jene Person, 
welche ihren Namen bzw. ihr Warenzeichen (bzw. ihre Marke) an der Maschine 
 anbringt und damit zum Ausdruck bringt, dass sie die Verantwortung für die Ge-
samtkonformität der Maschinenanlage (und damit nicht nur für einzelne Kom-
ponenten der Maschinenanlage) übernimmt. Keine Rolle spielt in diesem Zu-
sammenhang, ob dieser Hersteller die Gesamtheit von Maschinen auch tatsächlich 
ausnahmslos herstellt, ob er nur für einzelne Komponenten als Hersteller in Er-
scheinung tritt oder ob er gar nicht in den Herstellungsprozess involviert ist. Es 
reicht vielmehr aus, dass er die Herstellereigenschaft übernehmen will (sog. Quasi-
Hersteller).

Erst wenn keine Person für die Herstellerkennzeichnung verantwortlich zeichnet, 
kommt es darauf an, wer die Maschinenanlage de facto in Verkehr bringt oder in 
Betrieb nimmt. Typischerweise findet in den juristisch pathologischen Fällen eine 
Inbetriebnahme statt, sodass folglich der Betreiber der Anlage zum Hersteller im 
Sinne des Maschinenrechts wird. Dass dieses Ergebnis regelmäßig nicht auf die 
Zustimmung des Betreibers der betreffenden Maschinenanlage stößt, folgt daraus, 
dass er mit dem zugrunde liegenden Beschaffungsprozess im Regelfall gerade dar-
auf abzielt, eine Maschinenanlage zu erhalten, die bereits im Einklang mit der EG-
Maschinenrichtlinie steht und damit ohne Weiteres einsatzbereit ist.
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Betreiber von Gesamtheiten von Maschinen
Aus der Perspektive der Betreiber von Maschinenanlagen liegen vor dem skizzier-
ten Hintergrund handgreifliche Gründe vor, dafür Sorge zu tragen, dass die zweite 
Möglichkeit, „als Hersteller betrachtet“ zu werden, nicht zum Tragen kommt.

Folglich müssen sie vom Beginn des zugrunde liegenden Beschaffungsprozesses 
an darauf hinwirken, dass ein anderes Unternehmen für die Gesamtkonformität 
der Maschinenanlage verantwortlich zeichnet, indem es seinen Namen oder sein 
Warenzeichen (bzw. seine Marke) an der Maschinenanlage anbringt.

Bedeutung von Typenschild und EG-Konformitätserklärung

Allerdings reicht das Anbringen der Herstellerkennzeichnung für sich 
 betrachtet nicht aus, um bei (mitunter komplexen) Maschinenanlagen die 
Herstellereigenschaft eindeutig zu bestimmen. Entscheidend ist, dass die 
Herstellerkennzeichnung mit weiteren klarstellenden Angaben verknüpft wird 
(gesonderte Kennzeichnung bzw. gesondertes Schild). Relevant ist in diesem 
Zusammenhang zum einen das Typenschild (mit dem Inhalt aus Nr. 1.7.3 des 
Anhangs I der Richtlinie 2006/42/EG) und zum anderen die EGKonformi
tätserklärung; denn daraus ergibt sich jeweils die in Bezug genommene 
 Maschine bzw. Maschinenanlage.



Zulieferer von Maschinen bzw. unvollständigen Maschinen
Was die einzelnen Zulieferer von Maschinenkomponenten anbelangt, die naturge-
mäß ebenfalls kein Interesse daran haben, für die Gesamtkonformität der herzu-
stellenden Gesamtheit von Maschinen die maschinenrechtliche Verantwortung zu 
übernehmen, stellt sich die Rechtslage vergleichsweise kommod dar: Wenn und 
weil sie die Maschinenanlage weder in Verkehr bringen noch in Betrieb nehmen, 
kann die zweite Möglichkeit von vornherein nicht zum Tragen kommen. Deshalb 
können sie nur dann zum Hersteller der Maschinenanlage werden, wenn sie sich 
aktiv dafür entscheiden, ihren Namen oder ihr Warenzeichen (bzw. ihre Marke) an 
der Gesamtheit der Maschinen anzubringen. Ob sie sich hierzu bereit erklären, 
können sie grundsätzlich frei entscheiden.

Zu betonen ist in diesem Zusammenhang, dass die Zulieferer sehr wohl Hersteller 
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie für die von ihnen hergestellten Maschinen 
bzw. unvollständigen Maschinen bleiben; denn der Fragenkreis zur Gesamtkon-
formität der Maschinenanlage wirkt sich nicht auf die (ohnehin schon in Verkehr 
gebrachten) Maschinenkomponenten aus.
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Straßenverkehrszulassungsrecht 60
Systemintegrator 171 f.

T

Teamzusammensetzung 114
Technikstandard 42
 – 3-Stufen-Theorie 42

technische Norm 67
technische Spezifikation 24, 151
technische Unterlagen 47, 75, 143 ff., 

151 ff., 166, 358
 – Aufbewahrungsort 154
 – Berechnung 150
 – Bereithaltung 72, 75, 148, 153 f.



377Stichwortverzeichnis 

 – formelle Anforderung 145
 – Geheimhaltung 154
 – Inhalt 75, 78, 148 f.
 – Serienfertigung 148
 – Sprache 147
 – Versuchsergebnis 150
 – Vorlage 148, 155, 157

Temperatur, extreme 319
Totschlag 39
Tötung
 – fahrlässige 39, 41

Transport 206
trennende Schutzeinrichtung 304
Typenschild 170

U

überwachungsbedürftige Anlage
 – prüfpflichtige Änderung 197

umfassende Qualitätssicherung 48, 78, 
143

Umwelt 20 f., 72 ff.
unbeteiligter Dritter 20, 73
Unbrauchbarmachung 85
Unfallverhütungsvorschrift 229, 231
Unfallversicherungsträger 33, 220, 

222 f., 225
Unterbaugruppe 152
Unterlassen 40
 – Garantenstellung 40

unvollständige Maschine 17, 21, 33, 46, 
49, 54, 57 ff., 63, 65, 68 f., 79, 81 ff., 92, 
146 ff., 155 f., 165, 167 f., 174, 187, 290, 
296, 354, 358, 360

V

Verbraucherprodukt 18, 71, 74 f., 87, 95 f.
Verbrennungsmotor 57, 59
Verfahren 334
Verfassung 19
Verjährung 229
Verkaufsprospekt 327
Verkehrsfähigkeit 17, 21, 67 f., 71 ff., 76 f., 

79, 90 f., 96, 144, 166

Verkehrssicherungspflicht 33 ff., 229
 – Beratung 35
 – Lagerung 35

verkettete Anlage siehe Gesamtheit von 
Maschinen

Vermutungswirkung siehe Konformitäts-
vermutung

Verordnung 18, 20, 50, 53
Verordnung (EG) Nr. 764/2008 25 f.
 – technische Vorschrift 26
 – Verwaltungsentscheidung 26

Verordnung (EG) Nr. 765/2008 siehe 
Marktüberwachungsverordnung

Verordnung (EU) Nr. 305/2011 siehe 
 Bauproduktenverordnung

Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 siehe 
Normungsverordnung

Verordnung zum Produktsicherheits-
gesetz 95

Verschulden 232
Verschuldenshaftung 33, 224
Vertragsfreiheit 29
Vertrieb 201
Verwaltungsgericht 88, 191
Verwaltungsverfahren 191
Vibration 320, 339
Vorführung 62 f.
vorhersehbare Fehlanwendung 84, 221
vorhersehbare Verwendung 26, 71, 75
Vorsatz 33, 40

W

Warenverkehrsfreiheit 20 f., 26, 48
Warneinrichtung 323
Warnhinweis 77, 222, 228, 230, 323,  

338
Warnung 85, 222
Wartung 321
Wechsel der Sachherrschaft siehe Sach-

herrschaftswechsel
Weiterbildung 235
wesentliche Veränderung 88 f., 187, 

189 f., 192
 – Risikoerhöhung 192 f.
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Wirtschaftsakteur 27, 33 ff., 58, 64 f., 
67, 82, 98, 146, 156, 191, 230

Wirtschaftsteilnehmer 26
Wissensüberprüfung 249

Z

Zivilrecht 19
Zugmaschine
 – zum Einsatz in der Land- und Fortwirt-
schaft bestimmte 60

zweirädriges Fahrzeug 60
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